
Kulturforum am Hafen e.V. 

Satzung 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen: ,,Kulturforum am Hafen e.V.".

(2) Sitz, Gerichtsstand und Erfüllungsort des Vereins ist Buxtehude.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Gemeinnützigkeit und Zweck-des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Satzungszweck wird
verwirklicht insbesondere durch

1. die Förderung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte,
Theater, Kleinkunst)

2. die Förderung und Durchführung von Ausstellungen
3. das Betreiben der Kultur- und Begegnungsstätte „Kulturforum" in Buxtehude.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich jedem frei, der sich der Satzung und den Zielen
des Vereins verpflichtet. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

(4) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit
einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen
werden, wenn es

1. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender
Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten
wiederholt verletzt hat oder

2. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist
und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die
rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.

(6) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes Ehrenmitglieder
ernennen.

§ 4 Mitgliedsbeiträge

(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern Beiträge, die durch Beschluss in der
Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Beiträge werden für das komplette
Vereinsjahr erhoben. Beginnt oder endet die Mitgliedschaft während eines Vereinsjahres,
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SEPA Basis-Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer:    DE67ZZZ00000301500 
Mandatsreferenz:  MIT-1561 

Ich/Wir ermächtige(n) den Verein "Kulturforum am Hafen e.V.", den Mitgliedsbeitrag von folgendem 
Konto jährlich mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, 
die vom "Kulturforum am Hafen e.V." auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

__________________________________ 
Kontoinhaber (Vorname und Name) 

__________________________________ __________________________________________ 
Kreditinstitut   IBAN 

_______________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift 

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 

Kulturforum am Hafen e.V., Hafenbrücke 1, 21614 Buxtehude oder alternativ per E-Mail an 
info@kulturforum-hafen.de 
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